
 

Das kann 
doch 
nicht 
Euer 
Ernst 
sein!?*  

* Für ein auskömmliches Einkommen ihrer Beschä5igten fühlen sich die Arbeitgeber 
in den Ländern nicht verantwortlich. Dass Beschä5igte in Ballungsräumen Wohn-
geld beziehen, sei normal und dürfe nicht sEgmaEsiert werden.  
 

StaG die Belastung der Kolleg*innen anzuerkennen und für Ausgleich zu sorgen, 
verweisen die Arbeitgeber in der 2. Verhandlungsrunde (2./3.11.) auf den 
möglichen Bezug von Wohngeld! 
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